
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 1 Oö. MSchG § 1
 Oö. MSchG - Oö. Mutterschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.10.2024

Dieses Landesgesetz gilt für alle in einem ö.entlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land Oberösterreich stehenden

Dienstnehmerinnen, sofern sie nicht in Betrieben beschäftigt sind, ausgenommen Dienstnehmerinnen, deren

Dienstverhältnis unter die Bestimmungen des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes oder des Land- und

forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes fällt.

In Kraft seit 01.01.1994 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 1 Oö. MSchG § 1
	Oö. MSchG - Oö. Mutterschutzgesetz


